
Aufruf zum Fotowettbewerb 
 

 

 
 
Alltag und tägliche Routine lassen uns oftmals vergessen, wie schön unsere Heimat 
ist. Anlässlich der 800-Jahr-Feier der Ortsteile Bischheim und Gersdorf im nächsten 
Jahr soll daher ein dekorativer Kalender für 2025 erarbeitet werden. 
 
Aus diesem Grund werden alle Haselbachtalerinnen und Haselbachtaler aufgerufen, 
ihr Umfeld genauer unter die Lupe bzw. in den Fokus zu nehmen und mit der Kamera 
festzuhalten. Gern können sie auch schon jetzt ihre bisher schönsten Bilder mit 
Motiven in Bischheim und Gersdorf im Verlauf der Jahreszeiten einsenden. 
 
Stellen sie ihr Talent und ihren fotografischen Blick unter Beweis und beteiligen sie 
sich am Fotowettbewerb. Zeigen sie, was ihnen besonders gefällt und was unsere 
Heimat ausmacht. 
 
Damit zur Auswahl der schönsten Motive durch die Lenkungsgruppe und die 
Erstellung des Kalenders ausreichend Zeit bleibt, sollten die Wettbewerbsbeiträge bis 
spätestens 30. September 2024 eingehen. 
 
Angenommen werden Farbfotos mit einer Auflösung von mindestens 300dpi und 
einer Größe von mindestens 1.920 Pixel auf der längeren Seite in den bevorzugten 
Dateiformaten JPEG und PNG, die unter Angabe des vollständigen Namens und 
Adresse, einer kurzen Bilderläuterung (Aufnahmeort bzw. Ereignis) und einer 
uneingeschränkten Einwilligung zur Nutzung und Veröffentlichung eingesandt 
werden. Die Einsendung erfolgt bitte direkt per eMail oder ab einer Dateigröße von 
mehr 10 MB als Datei-Transfer-Link (keine Freigabe) an office@haselbachtal.de. 
 
Wir freuen uns über jedes eingesandte Bild! 
 
Rechtliche Hinweise: 
 
Mit dem Hochladen bestätigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
 

1. dass sie Urheber und Inhaber aller Rechte an den eingereichten Fotos sind. 
 

2. dass die Fotos unter Angabe der Bildrechte unbefristet und kostenfrei im 
Amtsblatt der Gemeinde, auf der Internetseite (haselbachtal.de/.com) und im 
Gemeindeportal (haselbachtal.munipolis.de) sowie im zu erarbeitenden 
Kalender dargestellt, verwendet und geteilt werden können. 



 
Werden Personen abgebildet, die auf dem Foto identifizierbar sind, muss zusätzlich 
eine Erklärung der Betroffenen mit deren Zustimmung für die Veröffentlichung 
eingereicht werden. Fehlt diese, müssen die Fotos leider vom Wettbewerb 
ausgeschlossen werden. Sämtliche weitere Rechte an den Fotos verbleiben bei den 
Urhebern bzw. Einsendern. 


